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Gesundheitsbezogene Richtlinien zum Schutz

der Gesundheit vor elektromagnetischen

Feldern (EMF) erfordern die Bewertung der

gesundheitlich nachteiligen Wirkungen einer

Exposition durch EMF auf der Basis des

fundierten wissenschaftlichen und

medizinischen Wissens. Eine solche Bewer-

tung muss frei von wirtschaftlichen und

politischen Interessen sein. Die internationale

Kommission zum Schutz vor nichtionisierender

Strahlung (ICNIRP), in der als wissenschaft-

lich unabhängiger Organisation alle relevanten

Disziplinen vertreten sind, ist dafür

qualifiziert, die Aufgabe der Risikobewertung

gemeinsam mit der Weltgesundheits-

organisation (WHO) durchzuführen. ICNIRP

ist die formal von der WHO, der ILO und der

EU anerkannte regierungsunabhängige

Organisation (NGO) für den Schutz der

Gesundheit vor einer Exposition mit nicht-

ionisierender Strahlung (NIR). Die Abstim-

mung ihrer Empfehlungen erfolgt mit den vier

ständigen Ausschüssen und den beratenden

Experten der Kommission, mit den der IRPA

(International Radiation Protection

Assoziation) angeschlossenen nationalen

Verbänden und über zusätzliche Experten. Der

Beitrag fasst die Kriterien zur Begutachtung

der wissenschaftlichen Literatur zusammen,

geht auf die Charakterisierung der Wirkungen

und der Exposition ein und beschreibt die

Entwicklung von Richtlinien zur Begrenzung

der Exposition.

J.H. Bernhardt
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Beur teilung der wissenschaftlichen Litera

Bewertungs
Angst – die Bereitschaft,
eine erlebte Situation psychisch
verändern zu müssen
Ein wichtiger psychologischer Faktor für das Verhal-

ten ist die Sicherheit bzw. die Angst in einer Situati-

on. Da Betroffene während einer experimentellen Pro-

vokation einem Feld ausgesetzt werden, das sie für

ihre Gesundheitsstörungen verantwortlich machen,

könnte die physiologische Reaktion stärker ausfallen

und einen möglichen Feldeffekt auch verwischen. Die

Abb. 4 zeigt das über einen Fragebogen ermittelte

allgemeine Angstniveau und dasjenige, das in der

experimentellen Situation geäußert wurde. Erfreu-

licherweise fällt die Angst im Labor, wenn die „be-

fürchtete“ Feldexposition zeitweise dazu geschaltet

sein kann, auch bei den von einer „Elektrosensibili-

tät“ Betroffenen nicht so extrem aus, wie wir es er-

wartet hatten. Dass sie höher ausfällt als in der Kon-

trollgruppe, ist dabei legitim. (Siehe Abb. 4)

Zusammenfassend erscheint es mir wichtig, darauf

hinzuweisen, dass jedes Problem, das auf Grund ei-

ner Veränderung in der Umgebung entstanden sein

könnte, ernst zu nehmen ist.

Noch kennen wir zu wenig von den synergetischen Ab-

hängigkeiten unserer hoch komplexen Strukturen und

Zusammenhänge für uns selbst oder für das Leben im

Allgemeinen. Auch wenn sich das Störungsbild einer

„Elektrosensibilität“ bei den meisten Betroffenen doch

wohl eher aus psychischen Abwehrmechanismen zu

speisen scheint, so könnten extrem schätzungssichere

Personen möglicherweise mit einer Empfindlichkeit aus-

gestattet sein, die uns zu großem Respekt bei Beeinflus-

sungen von Lebensumwelten mahnen sollte. Und auch

wenn für die Nicht-Akzeptanz von Mobilfunk „nur“ rein

psychologische Bedingungen sprächen, so sollten de-

ren unberechenbare Effekte erst recht ernst genommen

werden. Was nützt uns eine ausgefeilte Technik, wenn

uns die Menschen durch ihre ausweglose Angst wegbre-

chen, indem sie auf der psychischen Ebene funktionelle

Störungen aufbauen und auf der physiologischen Ebene

durch Stress bedingte Erkrankungen „ausbrüten“?“

Dr. Gerlinde Kaul, Bundesamt für Arbeitsschutz und

Arbeitsmedizin, Berlin

Dipl.-Ing. Regina Reichardt, Forschungsgemeinschaft Funk e.V., Bonn
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tur und Entwicklung von Expositionsbegrenzungen

1. Einleitung
Der Internationale Strahlenschutzverband (International

Radiation Protection Assoziation, IRPA) übernahm 1974

durch Einsetzung einer Arbeitsgruppe „Nichtionisieren-

de Strahlung“ die Verantwortung für Aktivitäten zum

Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NIR). Aus die-

ser Arbeitsgruppe entstand später, anlässlich der IRPA-

Tagung in Paris 1977, das Internationale Komitee für

nichtionisierende Strahlung (International Non-lonizing

Radiation Committee, IRPA/INIRC). Anlässlich des IRPA-

Kongresses in Montreal (Canada) wurde dieses Komi-

tee 1992 in die unabhängige International Commission

an Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) überführt.

ICNIRP begutachtet die wissenschaftliche Literatur

über gesundheitliche Beeinträchtigungen nach einer

Exposition durch NIR. In Zusammenarbeit mit der Welt-

dern
or elektromagnetischen
grundsätze der ICNIRP

gesundheitsorganisation (World Health Organization,

WHO) haben IRPA/INIRC bzw. ICNIRP und WHO Be-

richte über Umwelt- und Gesundheitskriterien für nicht-

ionisierende Strahlung veröffentlicht. Die Berichte ent-

halten einen Überblick über die physikalischen Eigen-

schaften, Messungen und Methoden, Quellen und An-

wendungen von NIR, eine Übersicht über die verfüg-

baren Standards und deren Begründungen sowie Be-

wertungen der gesundheitlichen Risiken der Expositi-

on durch NIR. Diese Kriterien-Dokumente sowie zu-

sätzliche, jeweils aktuelle Übersichten bilden die wis-

senschaftliche Datenbasis für die Entwicklung von

Empfehlungen zur Begrenzung der Exposition durch

NIR sowie für Stellungnahmen über aktuelle Fragen

zum Schutz vor NIR. Darüber hinaus werden in Zu-

sammenarbeit mit dem internationalen Arbeitsamt
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(International Labour Office, ILO) Leitlinien für den

Arbeitsschutz entwickelt. Weitere Informationen über

ICNIRP sowie eine Zusammenstellung aller Publikati-

onen können der Internet Seite www.icnirp.org ent-

nommen werden.

Empfehlungen zur Begrenzung der Exposition sollten

auf dem gesicherten wissenschaftlichen und medizi-

nischen Wissen beruhen und frei von wirtschaftlichen

und politischen Interessen sein. ICNIRP als unabhän-

gige wissenschaftliche Organisation, die alle relevan-

ten wissenschaftlichen Disziplinen umfasst, ist dazu

qualifiziert, die Bewertung möglicher gesundheits-

schädlicher Wirkungen als Folge einer Exposition durch

NIR durchzuführen. ICNIRP ist die formal anerkannte

nicht staatliche Organisation (NGO) zum Schutz vor

nichtionisierenden Strahlen für die WHO, für die ILO

sowie für die Europäische Union (EU). ICNIRP unter-

hält eine enge Verbindung und Beziehung zu interna-

tionalen Gremien, die mit dem Schutz vor NIR befasst

sind. Die kritische Beurteilung der Arbeitsergebnisse

von ICNIRP umfasst die ständigen Ausschüsse und

die beratenden Experten der Kommission sowie wei-

tere Sachverständige. Das Abstimmungsverfahren ist

umfassend und schließt die nationalen Gesellschaf-

ten der IRPA (in Deutschland Fachverband für Strah-

lenschutz) und andere weltweite Organisationen und

unabhängige Wissenschaftler ein. ICNIRP hat allge-

meine Grundsätze zum Schutz vor NIR entwickelt, die

im Frühjahr 2002 veröffentlicht wurden und die hier

zusammengefasst werden [1].

2. Der Bewertungsprozess
Der Bewertungsprozess, wie er von ICNIRP benutzt

wird, besteht aus drei Schritten. Es ist unvermeid-

lich, dass Teile dieses Prozesses einer wissenschaft-

lichen Beurteilung unterliegen, und dass Einzelheiten

des Prozesses mit der behandelten Fragestellung va-

riieren können. Deshalb ist die folgende Beschrei-

bung eher als Gesamtrichtlinie anzusehen, und nicht

als strenge Regel. Die drei Schritte sind folgende:

• Zunächst erfolgt die Beurteilung einzelner Studien

im Hinblick auf ihre Relevanz auf Gesundheitsbe-

einträchtigungen sowie auf die Qualität der ver-

wendeten Methoden. International anerkannte Qua-

litätskriterien dienen als Richtschnur für diese Be-

urteilung. Diese können zum Ausschluss einiger

Studien vor einer weiteren Verwendung führen oder

zu einer Zuordnung unterschiedlicher Gewichtung

der Studien, abhängig von ihrer methodischen Qua-

lität.

• Für jede zu beurteilende Gesundheitsbeeinträchti-

gung ist eine Begutachtung aller relevanten Infor-

mationen erforderlich. Zunächst erfolgt die Begut-

achtung getrennt für epidemiologische Untersu-

chungen, für Laborstudien an Freiwilligen, für Tier-

studien und für in vitro Studien, mit weiterer Unter-

teilung entsprechend der zu prüfenden Hypothese.

• Schließlich ist es erforderlich, die Ergebnisse die-

ser Schritte in einer Gesamtbeurteilung zusammen-

zufassen, einschließlich einer Bewertung der Kon-

sistenz der Humandaten, der tierexperimentellen

Daten und der in vitro Daten.

In Bezug auf die Qualität wissenschaftlicher Arbeiten

orientiert sich ICNIRP an den anerkannten Qualitäts-

standards für gute Laborpraxis. Erforderlich ist dabei

die Erfüllung von Mindestanforderungen an Objektivi-

tät, Kausalität und Reproduzierbarkeit [2,3]. Ein wich-

tiger Anhaltspunkt für die Güte eines Forschungsbe-

richtes ist bereits, ob die Arbeit in einer anerkannten

Fachzeitschrift publiziert wurde, die einem Begutach-

tungsprozess durch andere Wissenschaftler unterliegt

(peer-review). In diesem Zusammenhang ist darauf

hinzuweisen, dass Erfahrungsberichte, wie z. B. Fall-

berichte mit Patienten, von ihrer Art her häufig nicht

geeignet sind, einen ursächlichen Zusammenhang

herzustellen, weil sie den Mindestanforderungen an

Objektivität und Reproduzierbarkeit nicht genügen.

Darüber hinaus sind viele Erfahrungsberichte nicht

ausreichend dokumentiert und oft von subjektiven

Eindrücken geprägt [4]. Sie können jedoch Anlass

sein, wissenschaftliche Forschung durchzuführen.

Wenn Datenmaterial über wissenschaftliche Informa-

tionen für die Bewertung gesundheitlicher Risiken

herangezogen wird, kann die Verwendung anerkann-

ter Qualitätskriterien bei der Beurteilung zum Ver-

trauen beitragen, dass die Ergebnisse und Schluss-

folgerungen für eine Bewertung gesundheitlicher Be-

einträchtigungen bei einer Exposition durch EMF ver-
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wendbar sind. Einige wesentliche Qualitätskriterien

für laborexperimentelle Untersuchungen, epidemiolo-

gische Studien sowie für Untersuchungen an Freiwilli-

gen sind in [l] zusammengefasst.

3. Grundsätze bei der Beurteilung
gesundheitlicher Risiken
3.1 Charakterisierung der Wirkungen

Die WHO definiert Gesundheit als Zustand eines voll-

ständigen physischen, geistigen und sozialen Wohl-

befindens und nicht bloß einer Abwesenheit von Krank-

heit oder Schwäche. Es müssen daher Kriterien ent-

wickelt werden, um die durch eine EMF Exposition

verursachten biologischen Wirkungen zu identifizie-

ren, die als Gefahr für die menschliche Gesundheit,

wie sie die WHO definiert, betrachtet werden können.

In diesem Zusammenhang muss eine Unterscheidung

zwischen den verschiedenen Schritten bei der Abfol-

ge der Ereignisse nach einer EMF Exposition, nämlich

der physikalischen Wechselwirkung, den biologischen

Wirkungen, den wahrnehmbaren Effekten und echten

Gefahren vorgenommen werden. Insbesondere muss

die Qualität der biologischen Wirkungen beurteilt wer-

den. Biologische Wirkungen können – müssen jedoch

nicht – aktive Reaktionen des Körpers hervorrufen.

Nachfolgend sind einige Definitionen aufgelistet, die

bei der Bewertung von Wechselwirkungen, biologi-

schen Wirkungen und gesundheitlichen Gefahren ei-

ner EMF Exposition hilfreich sein können:

• Eine Wechselwirkung als Folge einer Exposition

durch EMF erfolgt je nach Frequenz durch Kraftwir-

kungen auf geladene Teilchen oder durch indukti-

ve und kapazitive Kopplung. Solche Wechselwir-

kungen können zu einer physikalischen Störung

führen.

• Eine biologische Wirkung ist eine nachweisbare

Veränderung in der Funktion oder in der Struktur

oberhalb des molekularen Bereichs oder eine phy-

siologische Veränderung. Lebende Systeme rea-

gieren auf viele Reize als Teil des Lebensprozes-

ses, solche Reaktionen sind Beispiele für biologi-

sche Wirkungen.

• Expositionen durch EMF, die zu messbaren biologi-

schen Wirkungen führen, jedoch innerhalb des Nor-

malbereiches der physiologischen Kompensation

des Körpers bleiben und das physische und geisti-

ge Wohlbefinden des Menschen nicht herabset-

zen, sollten als nicht gefährlich betrachtet wer-

den.

• EMF Expositionen, die zu biologischen Wirkungen

außerhalb des Normalbereiches für die Kompen-

sation durch den Körper führen, können als tat-

sächliche oder mögliche Gesundheitsgefahr ange-

sehen werden.

• EMF Expositionen, die zu biologischen Wirkungen

führen, welche die Fähigkeit eines Individuums ver-

mindern, seine Funktionen in geeigneter Weise

durchzuführen oder sich von einem Reiz zu erho-

len, sollten als gesundheitliche Gefahr angesehen

werden.

• EMF Expositionen, die zu subjektiven Wirkungen

führen, die klar bewiesen werden können (d.h., die

Untersuchungen wurden in einer wissenschaftlichen

Art und Weise durchgeführt, die Ergebnisse sind

statistisch signifikant und weisen auf einen kau-

salen Zusammenhang hin) und die das physische

und geistige Wohlbefinden in einer Person herab-

setzen können, sollten als gesundheitliche Gefahr

angesehen werden.

ICNIRP Richtlinien haben in erster Linie das Ziel, ge-

sundheitlich nachteilige Wirkungen als Folge einer

EMF Exposition zu beseitigen, wie sie in den letzten

drei oben genannten Punkten aufgeführt wurden. Da

gesundheitlich nachteilige Konsequenzen nach einer

Exposition durch EMF über einen weiten Bereich von

trivial bis lebensbedrohend variieren können, ist eine

ausgewogene Beurteilung erforderlich, bevor über Be-

grenzungen der Exposition entschieden wird.

3.2 Beziehung zwischen biologisch

wirksamen Größen und Wirkungen

Ein physikalisches Agens muss mit einem biologi-

schen Objekt in Wechselwirkung treten, um einen bi-

ologischen Effekt zu erzeugen. Das äußere Agens

und die biologischen Endpunkte sind in der Regel

direkt messbar, die entscheidende Wechselwirkung

beim Objekt normalerweise nicht. Es sind die Natur

und die Wirksamkeit dieser Wechselwirkung (z. B. die
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eine Schwelle definiert werden. Ein stochastischer

Prozess, auf der anderen Seite, ist einer, bei dem die

Exposition die Wahrscheinlichkeit des Auftretens ei-

nes Ereignisses (den biologischen Effekt) bestimmt,

aber nicht die Stärke der Wirkung. Im Prinzip erfor-

dert diese Unterscheidung das Verständnis des zu

Grunde liegenden Wirkungsmechanismus. Eine ande-

re wichtige Unterscheidung bei Wirkungen ist, dass

einige eine Schwelle haben (d. h. ein Mindestmaß

einer biologisch wirksame Größe muss zur Anwen-

dung kommen, bis der Effekt auftritt), bei anderen ist

dies nicht der Fall. Zusätzlich können verschiedene

Reparatur- und Schutzprozesse Wirkungen einer Ex-

position eliminieren oder erheblich mildern. Solche

Prozesse können auf molekularer, zellulärer, Organ-

oder Organismus-Ebene eintreten.

Gesundheitsbeeinträchtigungen, die am deutlichsten

als Konsequenz einer EMF Exposition beim Menschen

gesichert sind, sind solche, die sich kurzzeitig entwi-

ckeln, d.h. sie manifestieren sich kurz nach einer

akuten Exposition (bis zu einigen Tagen oder Wo-

chen). Dies steht im Gegensatz zu Wirkungen, die nur

Induktion eines elektrischen Stromes), welche den

biologischen Effekt bestimmen. Daher muss die äu-

ßere Exposition in eine biologisch wirksame Größe

überführt werden, welche die Wirksamkeit charakteri-

siert, mit der ein bestimmter biologischer Effekt ver-

ursacht wird. Daraus ergibt sich, dass verschiedene

Arten von Wirkungen durch verschiedene biologisch

wirksame Größen charakterisiert werden. Dies kann

deutlich in verschiedenen Teilen des NIR- Spektrums

gesehen werden. Zusätzlich können verschiedene

Wirkungen innerhalb eines NIR-Spektralbereiches

durch verschiedene biologisch wirksame Größen cha-

rakterisiert werden. Ein gutes Verständnis der grund-

legenden Wechselwirkung und eine dazu gehörige

genaue Definition der biologisch wirksamen Größe

sind erforderlich, wenn Ergebnisse aus tierexperimen-

tellen oder in vitro Experimenten benutzt werden, um

mögliche Reaktionen beim Menschen zu beurteilen.

Eine biologische Wirkung kann aus einem von zwei

Prozessen resultieren: deterministisch oder stochas-

tisch. Bei ersterem ist die Stärke einer Wirkung mit

dem Ausmaß der Exposition verknüpft und es kann
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nach einer chronischen Exposition und/oder nach ei-

ner langen Verzögerung auftreten.

Wenn verschiedene Wirkungen auftreten, kann es

möglich sein, sie in der Reihenfolge ihres Auftretens

in Abhängigkeit von der Expositionsstärke anzuord-

nen. Der kritische Effekt ist der nachgewiesene ge-

sundheitsschädliche Effekt, der bei der niedrigsten

Exposition auftritt. In dieser Anordnung von Wirkun-

gen und Definition kritischer Effekte kann es notwen-

dig sein, zusätzliche Beurteilungen durchzuführen, die

auf der Schwere der Wirkungen basieren.

3.3 Beurteilung der Daten

Da die Risikobewertung den Schutz der menschlichen

Gesundheit zum Ziel hat, sollte sie auf Daten basie-

ren, die aus Humanstudien abgeleitet wurden. Die

Beziehung zwischen Exposition und gewissen kurzzei-

tigen biologischen Wirkungen kann manchmal aus

Laborstudien an Freiwilligen abgeleitet werden, wäh-

rend Daten für Langzeitwirkungen beim Menschen nur

aus epidemiologischen Studien abgeleitet werden

können. Jedoch können, im Gegensatz zu ihrer Rele-

vanz, die Ergebnisse epidemiologischer Studien sel-

ten genügende Beweise eines kausalen Zusammen-

hangs liefern ohne biologische Plausibilität oder un-

terstützende Daten aus experimentellen Untersuchun-

gen, besonders dann, wenn die vermuteten Risiken

klein sind.

Tierexperimentelle Untersuchungen sind wertvoll bei

der Analyse der biologischen Effekte und der Mecha-

nismen, da sie sich auf den ganzen Organismus be-

ziehen, einschließlich aller relevanten in vivo Reakti-

onen. Tierexperimentelle Langzeitstudien sind nütz-

lich, wenn gesundheitlich nachteilige Wirkungen beim

Menschen betrachtet werden. Solche Untersuchun-

gen können auch nützlich sein, um aufzuklären, ob

ein kausaler Zusammenhang besteht. In vitro Studi-

en können detaillierte Informationen über biophysi-

kalische Mechanismen auf molekularer und zellulä-

rer Ebene liefern.

Die Ergebnisse von Tier- und in vitro -Studien müssen

gut verstanden sein, um sie auf den Menschen extra-

polieren zu können. Vorausgesetzt, dass die Mecha-

nismen im Zielorgan dieselben im Model und im

menschlichen Körper sind, kann die Expositions-Wir-

kungsbeziehung, die im Modell gefunden wurde, für

die Anwendung beim Menschen unter Benutzung der

biologisch wirksamen Größe angepasst werden. Im

Allgemeinen sind unterstützende Humandaten für eine

vollständige Beurteilung der Relevanz der Ergebnisse

von Tierstudien für die Gesundheit des Menschen

von Bedeutung.

Auf Probleme bei klinischen Fallstudien wurde bereits

hingewiesen.

Für die Gesamtbeurteilung muss eine Entscheidung

getroffen werden, ob die betrachteten Daten die Iden-

tifizierung einer Expositionsgefahr erlauben, d.h. ei-

ner Gesundheitsbeeinträchtigung, verursacht durch

eine Exposition durch EMF. Durch diese Identifizie-

rung wird der Effekt „bestätigt“ in dem Sinne, wie er

im nächsten Kapitel verwendet wird. Trotz des oben

beschriebenen Bewertungsprozesses können in ver-

gleichenden Beurteilungen der Literatur Unsicherhei-

ten und Inkonsistenzen auftreten. Deshalb kann es

erforderlich sein, dass diese Beurteilung zumindest

teilweise auf wissenschaftlichen Bewertungen begrün-

det ist. Für eine aktuelle Risikoabschätzung für die

Allgemeinbevölkerung oder für eine spezifische Grup-

pe sollten die ausgesuchten Studien zusätzliche In-

formationen liefern wie

• die Definition einer biologisch wirksamen Größe,

die mit dem Organ variieren kann,

• einer Expositions-Wirkungsbeziehung, und die Iden-

tifizierung einer Schwelle, wenn möglich,

• Expositionsverteilung und Identifizierung von Un-

tergruppen mit hohen Expositionen,

• Unterschiede in den Empfindlichkeiten innerhalb

einer Personengruppe.

4. Grundsätze der Entwicklung
von Empfehlungen zur Begrenzung
der Exposition
Als Folge der Bewertung der Literatur kann es mög-

lich sein, Gesundheitsbeeinträchtigungen auf Grund

einer EMF Exposition zu identifizieren, die als gut

bestätigt angesehen werden können. Die Existenz sol-

cher bestätigten EMF Effekte bildet das Grundprinzip

für die Expositionsrichtlinien von ICNIRP. Bei der Ent-
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wicklung der Richtlinien betrachtet ICNIRP direkte und

indirekte, akute und chronische gesundheitliche Ef-

fekte. Reduktionsfaktoren („Sicherheitsfaktoren“) wer-

den verwendet, um Unsicherheiten in der wissen-

schaftlichen Datenbasis und biologische Variabilitä-

ten bei der Reaktion zu berücksichtigen.

4.1 Die Natur der Expositions-Wirkungsbeziehungen

Im Idealfall kann, wenn ein Gefahrenpotential identi-

fiziert wird und ein quantitativer Zusammenhang zwi-

schen der Exposition durch EMF und der Wirkung be-

stimmt werden kann, eine Empfehlung zur Begren-

zung der Exposition entwickelt werden. Quantitative

Zusammenhänge können die Form von Schwellenwer-

ten und/oder von Expositions-Wirkungsbeziehungen

haben. In diesen Fällen ist es möglich, den Expositi-

onspegel anzugeben, unterhalb dessen die Gesund-

heitsbeeinträchtigung vermieden oder auf ein Maß

reduziert werden kann, das definierbar ist. Solche

Schwellenwerte bilden die Basis für ICNIRP’s Expo-

sitionsbegrenzungen. Dabei werden geeignete Reduk-

tionsfaktoren berücksichtigt (siehe unten). Wenn eine

Gefahr als Folge einer Exposition durch EMF identifi-

ziert wird, jedoch kein quantitativer Zusammenhang

zwischen Exposition und gesundheitsschädlicher Wir-

kung ableitbar ist, können andere Strategien sinnvoll

sein, um den Effekt zu vermeiden oder das Risiko zu

begrenzen, ohne einen Grenzwert zu definieren. Die

Akzeptanz solcher Risiken basiert jedoch auch auf

sozialen und ökonomischen Überlegungen, die au-

ßerhalb der Verantwortung von ICNIRP liegen. Natio-

nale Autoritäten, die für das Risikomanagement ver-

antwortlich sind, können weitere Ratschläge über Stra-

tegien liefern, den Effekt zu vermeiden oder das Risi-

ko zu begrenzen.

Das Vorhandensein seiner akuten Wirkung erleichtert

die Entwicklung einer Empfehlung zur Begrenzung der

Exposition, da die Gefahrenidentifizierung einfacher

ist und eine Ursache-Wirkungs-Beziehung überzeugen-

der entwickelt werden kann. Die quantitativen Zusam-

menhänge können leichter angegeben und bewertet

werden. Wenn ein gesundheitsschädlicher Effekt durch

eine EMF Exposition mit einer beträchtlichen zeitli-

chen Verzögerung erfolgt, kann die Gefahrenidentifi-

zierung und die wissenschaftliche Bewertung er-

schwert sein, besonders bei Abwesenheit eines be-

kannten Wirkungsmechanismus. Häufig kann im Fal-

le einer identifizierten verzögerten Gefahr ein quanti-

tativer Zusammenhang zwischen Exposition und Wir-

kung nur schwer erarbeitet werden, besonders dann,

wenn das Expositionsmuster retrospektiv nicht be-

stimmt werden kann. Zusätzliche Überlegungen erfor-

dern auch die Wirkung wiederholter schwacher akuter

Wirkungen, wie z. B. Wahrnehmungseffekte, welche

sich zu einem möglichen gesundheitsschädlichen Ef-

fekt über lange Zeit aufsummieren können. Grund-

sätzlich schützen die ICNIRP Richtlinien gegen die

kritischen Effekte einer Exposition. Deshalb ist der

Schutz auch gegen alle anderen Effekte gewährleis-

tet, die bei höheren Expositionswerten auftreten. Der

kritische Effekt ist jedoch mit einer spezifischen Defi-

nition der biologisch wirksamen Größe verknüpft, an-

dere Effekte können unter anderen Expositionsbedin-

gungen kritisch sein. Beispiele sind die Formulierun-

gen von Expositionsbegrenzungen in Form von Spezi-

fischer Energie Absorption (SA), Spezifischer Energie

Absorptionsrate (SAR) oder induzierter Gewebestrom-

dichte.

4.2 Charakterisierung der Exposition

Die biologische wirksame Größe beschreibt die Wirk-

samkeit, mit der eine äußere Exposition einen be-

stimmten biologischen Effekt verursacht. Diese quan-

titative Beziehung zwischen äußeren messbaren Ex-

positionen und dem biologisch wirksamen Parameter

beim Zielgewebe ist einmalig für eine einzelne Expo-

sitionsbedingung. Deshalb kann für ein gegebenes

Maß einer Exposition jede Änderung der Expositions-

bedingung die Wirksamkeit der Wechselwirkung be-

einflussen, mit der ein bestimmter biologischer Ef-

fekt verursacht wird.

Bei einigen Situationen (beispielsweise wenn Effek-

te an der Körperoberfläche betrachtet werden), kann

die biologisch wirksame Größe passend und direkt

durch die Messung der äußeren Exposition bewertet

werden. Dies ist generell der Fall für optische Strah-

lung und für Mikrowellen mit Frequenzen oberhalb

von etwa 10 GHz sowie für elektrische Felder niedri-
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ger Frequenzen. Für Expositionen durch niederfre-

quente Magnetfelder oder für elektromagnetische

Felder höherer Frequenzen ist dies nicht der Fall. In

solchen Fällen erfolgt eine konservative Abschätzung

der Beziehung zwischen der identifizierten biologisch

wirksamen Größe und der äußeren, leichter messba-

ren äußeren Exposition. Dies kann durch mathema-

tische Modellierung oder durch eine Extrapolation aus

den Ergebnissen von Laboruntersuchungen bei be-

stimmten Frequenzen unter konservativen Annahmen

erfolgen.

Die generelle Strategie von ICNIRP ist es, eine Basis-

begrenzung in Form der biologisch wirksamen Größe

zu definieren und dann, wenn notwendig und wo mög-

lich, diese mit einem Referenzwert in Form einer di-

rekt messbaren äußeren Exposition zu verknüpfen

(z. B. Leistungsflussdichte, Feldstärke, [5]). Auf die-

se Weise kann eine Begrenzung (Referenzwert) in Form

einer äußeren Exposition ausgedrückt werden. Die-

ses Vorgehen erlaubt die Entwicklung gerechtfertig-

ter Expositionsbegrenzungen, basierend auf biologisch

relevanten Basisbegrenzungen, jedoch praktisch um-

gesetzt durch abgeleitete Grenzwerte (Referenzwer-

te). Bei der von ICNIRP entwickelten Strategie sind

die abgeleiteten Grenzwerte (Referenzwerte) immer

restriktiver als die Basisbegrenzungen, da die Zusam-

menhänge zwischen diesen bei den Größen für Situa-

tionen entwickelt wurden, die einer maximalen Kopp-

lung zwischen den externen Feld- oder Strahlungsgrö-

ßen und der exponierten Person entsprechen (worst

case). Als Folge ergibt sich, dass die Basisbegren-

zungen nicht überschritten sind, wenn die abgeleite-

ten Grenzwerte eingehalten sind. Auf der anderen

Seite hat dies zur Folge, dass, wenn die abgeleiteten

Grenzwerte überschritten sind, dies nicht notwendi-

gerweise bedeutet, dass auch die Basisbegrenzun-

gen überschritten sind. Ob dies der Fall ist, muss

durch eine detailliertere Untersuchung geprüft wer-

den.

Die Anwendung dieses Verfahrens hat mehrere Vor-

teile:

• Die Basisbegrenzungen in Form biologisch wirksa-

mer Größen haben einen engen Zusammenhang

mit den biologischen Mechanismen, während

• die abgeleiteten Grenzwerte leichter überprüft wer-

den können und leichter zu den Emissionswerten

von Geräten oder Anlagen in Beziehung gesetzt

werden können.

Zusätzlich werden komplizierte Variationen bei dosi-

metrischen Zusammenhängen für die Praxis des Schut-

zes vor EMF vermieden. Für den Erfolg dieses Prozes-

ses ist es jedoch wichtig, dass die Expositionsmetrik

sich als wirksam erweist und dass die biologischen

Wirkungsmechanismen, die für die gesundheitsschäd-

lichen Effekte relevant sind, verstanden und allge-

mein anerkannt sind.

Abgeleitete Grenzwerte werden also für Zwecke der

praktischen Expositionsbewertung angegeben, um si-

cherzustellen, dass die Basisbegrenzungen nicht über-

schritten werden. ICNIRP empfiehlt die Anwendung

dieser abgeleiteten Grenzwerte als generelle Richtli-

nie einer Expositionsbegrenzung für Arbeitnehmer und

für die Allgemeinbevölkerung bei Expositionen durch

nichtionisierende Strahlung.

Abhängig vom spezifischen biophysikalischen Mecha-

nismus beim Wechselwirkungsprozess kann die Ex-

positionsbedingung, die für den biologischen Effekt

relevant ist, quantitativ entweder in Form eines Mo-

mentanwertes (oder der zeitlichen Ableitung davon)

des biologisch wirksamen Parameters angegeben

werden oder durch dessen zeitlich integrierten Wert.

Wirkungsmechanismen, Gesundheitsbeeinträchtigun-

gen, biologisch wirksame physikalische Größen und

korrespondierende äußere Expositionsparameter (Re-

ferenzwerte) für verschiedene Teile des EMF Spek-

trums sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

4.3 Charakterisierung der zu schützenden Personen

In einigen Fällen ist es ratsam, zwischen Mitglie-

dern der Normalbevölkerung und solchen Personen

zu unterscheiden, die aufgrund ihrer Arbeit oder wäh-

rend der Durchführung ihrer Arbeit exponiert sind

(berufliche Exposition). In ihren Richtlinien definiert

ICNIRP nur sehr allgemein die berufliche Exposition

und die der Öffentlichkeit. Für die Anwendung der

Richtlinien für spezielle Situationen ist es die Auf-

fassung der ICNIRP, dass die zuständigen Autoritä-

ten in jedem Land in Übereinstimmung mit den be-
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Table 1: Relevant mechanisms of interaction, adverse effects, biologically effective physical quantities

and reference levels used in different Parts of the electromagnetic field spectrum
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Relevant

mechanism of

Interaction

Surface electric

charges

Induction of

electric fields in

moving fluids and

tissues

• Surface electric

charges

• Induction of

internal electric

fields and

currents

Induction of

internal electric

fields and

currents

• Induction of

internal electric

fields and

currents; Absor-

ption of energy

• > 10 GHz:

Surface absor-

ption of energy

• Pulses < 30 us,

300 MHz to

6 GHz, thermo-

acoustic wave

propagation

Part of EMF

spectrum

Static electric

fields

Static magnetic

fields

Time-varying

electric Fields

(up to 10 MHz)

Magnetic fields

(up to 10 MHz)

Electromagnetic

fields (100 kHz

to 300 GHz)

Adverse effect

Annoyance of

surface effects,

shock

Effects on the

cardiovascular

and central

nervous system

Annoyance of

surface effects,

Electric shock

and burn Stimu-

lation of nerve

and muscle cells;

effects on nervous

systems functions

Stimulation of

nerve and muscle

cells; effects on

nervous systems

functions

Excessive

heating, electric

shock and burn

Excessive surface

heating

Annoyance from

microwave

hearing effect

Biologically

effective

physical quantity

External electric

field strength

External magnetic

flux density

External electric

field strength

Tissue electric

field strength or

current density

Tissue electric

field strength or

current density

Magnetic flux

density

Specific energy

absoption rate

Power density

Specific energy

absorption

External

exposure,

reference level

Electric field

strength

Magnetic flux

density

Electric field

strength

Electric field

strength

Electric field

strength Magnetic

field strength

Power density

Power density

Peak electric field

strength; Peak

magnetic field

strength
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stehenden nationalen Regeln oder Gesetzen bestim-

men sollten, ob die Expositionsbegrenzungen für die

berufliche Exposition oder für die Öffentlichkeit an-

gewandt werden.

In einigen ICNIRP-Richtlinien sind die beruflichen Ex-

positionsbegrenzungen höher angesetzt als die für

die Öffentlichkeit. Gesundheitsbezogene Richtlinien

für die berufliche Exposition haben zum Ziel, gesun-

de Erwachsene zu schützen, die bei der Durchfüh-

rung ihrer Arbeit exponiert werden. Die am Arbeits-

platz exponierten Personen sind im allgemeinen un-

ter bekannten Bedingungen exponiert und haben ge-

lernt, sich der eventuellen Gefahr bewusst zu sein,

und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergrei-

fen. Die Exposition ist auf die Arbeitszeit begrenzt

und einer Kontrolle unterworfen. Darüber hinaus be-

steht die Möglichkeit einer medizinischen Überwa-

chung. Richtlinien für die Normalbevölkerung sollten

auf breiteren Überlegungen basieren. Die Normalbe-

völkerung setzt sich aus Personen jeglichen Alters

und Gesundheitszustandes zusammen und kann

besonders empfindliche Gruppen und Individuen ein-

schließen. In vielen Fällen ist sich die Bevölkerung

der Exposition nicht bewusst. Ferner kann von einzel-

nen Mitgliedern der Bevölkerung normalerweise nicht

erwartet werden, dass sie Vorkehrungen treffen, um

die Exposition zu verringern oder zu vermeiden. In

den meisten Fällen sind diese Überlegungen jedoch

quantitativ bisher unzureichend erforscht, so dass

die zusätzlichen Reduktionsfaktoren für Richtlinien

für die Allgemeinbevölkerung nicht mit wissenschaft-

licher Genauigkeit abgeleitet werden können. Für Pa-

tienten, die sich einer diagnostischen oder therapeu-

tischen Behandlung in medizinischen Einrichtungen

unterziehen, können die Expositionen durch verschie-

dene NIR manchmal absichtlich sehr hoch sein. Eine

Bewertung dieser Expositionen fällt jedoch in die me-

dizinische Bewertung von Nutzen und Risiko. Des-

halb beziehen sich Richtlinien zur Begrenzung einer

Exposition normalerweise nicht auf Patienten, bei dem

ein Nutzen der Exposition erwartet wird. Es muss

jedoch darauf hingewiesen werden, dass für das me-

dizinische Personal, welches die Behandlung durch-

führt oder in den Räumlichkeiten arbeitet, ebenso für

andere Personen, die diese medizinischen Einrich-

tungen besuchen, die Richtlinien für berufliche Expo-

sition Anwendung finden.

4.4 Die Anwendung von Reduktionsfaktoren

als Vorsichtsmaßnahme

Ein Reduktionsfaktor ist das Verhältnis zwischen ei-

nem höheren Schwellenwert für eine Gesundheitsbe-

einträchtigung als Folge einer EMF Exposition und

einem niedrigeren Richtwert zum Schutz gegen diese

Beeinträchtigung. Reduktionsfaktoren sollten sich auf

die Genauigkeit der wissenschaftlichen Daten bezie-

hen und den Umfang der bestätigten Informationen

über biologische und gesundheitliche Wirkungen ei-

ner Exposition durch EMF wiedergeben. Demnach kön-

nen solche Reduktionsfaktoren als Vorsichtsmaßnah-

men gegen verschiedene Ungenauigkeiten in den

Richtlinien oder ihrer praktischen Anwendung ange-

sehen werden, den ungenauen Kenntnisstandes über

Schwellenwerte oder Intensitäts-Wirkungsbeziehungen

(einschließlich individueller Variationen), ungenauer

§§§
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Kenntnis bezüglich der Extrapolationen beobachteter

Wirkungen innerhalb einiger Frequenz- oder Wellen-

längenbereiche, oder ungenauen Expositionsbewer-

tungen. Daher können Reduktionsfaktoren als prakti-

sche Methode angesehen werden, sowohl Unsicher-

heiten als auch Variabilitäten zu berücksichtigen. IC-

NIRP ist jedoch der Auffassung, dass Überlegungen

über andere Ungenauigkeiten, wie Messunsicherhei-

ten bei Expositionsbewertungen, in den Zuständig-

keitsbereich internationaler Gremien fallen, die für

die technische Standardisierung zuständig sind, oder

auch in den Zuständigkeitsbereich nationaler Regu-

lierungsorganisationen. Es sei noch angemerkt, dass

die Anwendung von Referenzwerten in vielen Fällen in

einer zusätzlichen Reduktion resultiert, da sie mit

den Basisbegrenzungen nur unter maximaler Absorp-

tion oder Kopplung verknüpft sind.

Als Folge unzureichender Informationen über biologi-

sche und gesundheitliche Wirkungen einer Exposition

durch EMF gibt es keine strenge wissenschaftliche

Basis, um genaue Reduktionsfaktoren abzuleiten. Im

allgemeinen basieren Reduktionsfaktoren auf einer

konservativen Werteabschätzung durch Experten. In

Fällen, bei denen die Zusammenhänge zwischen den

Expositionsgrößen und den resultierenden Wirkungen

genauer definierbar sind, sind weniger konservative

Reduktionsfaktoren erforderlich. Beispiele dafür sind

indirekte Wirkungen (z. B. als Folge von Körperströ-

men bei Berührung leitfähiger Objekte) oder viele Wir-

kungen im optischen Wellenlängenbereich. Der Un-

terschied zwischen niedrigeren Expositionsbegrenzun-

gen für die Öffentlichkeit und höheren Richtwerten

für die berufliche Exposition, wie sie in einigen Teilen

des NIR Spektrums verwendet werden, ergibt sich

durch zusätzliche Sicherheitsfaktoren für die Öffent-

lichkeit aus Gründen, wie sie in Abschnitt 4.3 ange-

geben wurden. Ebenso wie die Beurteilung von Ge-

sundheitsbeeinträchtigungen in der wissenschaftli-

chen Literatur sollte die Festlegung von Reduktions-

faktoren frei von wirtschaftlichen und politischen In-

teressen sein.

Die Reduktionsfaktoren sollten unter Berücksichtigung

des derzeitigen Wissensstandes auch ausreichend

für normale Variationen in individuellen Empfindlich-

keiten sein. Dennoch können sie keine Sicherheit in

Fällen einer extremen oder pathologischen Empfind-

lichkeit bieten. Solchen Personengruppen kann in Er-

gänzung zur Einhaltung der generellen Richtlinien in-

dividuelle Hilfestellung angeboten werden.

4.5 Praktische Umsetzung der

Expositionsbegrenzungen

Die Bewertungen gesundheitsschädlicher Wirkungen

einer Exposition durch EMF und ICNIRP’s gesundheits-

bezogene Richtlinien zur Begrenzung der Exposition

durch EMF basieren auf bestätigten wissenschaftli-

chen Daten und sind frei von wirtschaftlichen und

politischen Interessen. Als internationales wissen-

schaftliches Beratungsgremium berücksichtigt ICNIRP

daher keine politischen, sozialen und ökonomischen

Überlegungen in ihren Beratungsergebnissen.

Für manche vermuteten Gesundheitsbeeinträchtigun-

gen, für deren Existenz zwar keine ausreichenden

wissenschaftliche Nachweise vorliegen, für die aber

in der Öffentlichkeit oder von Interessengruppen trotz-

dem zusätzliche Schutzmaßnahmen gefordert werden,

gibt es einige Ansätze im Rahmen eines Risikoma-

nagements. Diese Ansätze konzentrieren sich gene-

rell darauf, unnötige Expositionen durch die verdäch-

tigten Quellen zu reduzieren. ICNIRP weist jedoch auf

die Notwendigkeit hin, dass die praktische Anwen-

dung solcher Ansätze im Rahmen des Risikomanage-

ments zur Verminderung einer Exposition nicht so

begründet werden sollte, dass sie die wissenschaft-

lich begründeten Expositionsbegrenzungen unterläuft.

Es ist die Auffassung der ICNIRP, dass die Durchfüh-

rung der Prüfung der Übereinstimmung einer Expositi-

on mit den Expositionsbegrenzungen sowie die Be-

wertung des sozialen und ökonomischen Einflusses

in der Verantwortlichkeit der nationalen Regierungen

und ihrer zuständigen Behörden liegt. Verschiedene

wissenschaftliche Beratungsgremien können jedoch

wichtige Hintergrundinformationen bereitstellen, wie

z. B. über das Ausmaß einer Schädigung, die einer

Exposition zugeschrieben wird, über das Ausmaß der

Expositionen oder mögliche Risikogruppen usw..

ICNIRP erkennt jedoch die Notwendigkeit für techni-

sche Hilfestellungen bei der Umsetzung von biolo-
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§§gisch gerechtfertigten Begrenzungen der Exposition

in praktische Expositionsbegrenzungen für spezielle

Expositionssituationen an. Dieses erfordert physika-

lische und technische Expertise für die Entwicklung

praktischer Maßnahmen, die zur Übereinstimmung mit

den ICNIRP-Richtlinien führen. Dies schließt Anleitun-

gen über die Prinzipien und Praxis von Messungen

ein sowie Kenntnisse über den Aufbau von Anlagen

und/oder von Schutzmaßnahmen zur Reduktion der

Exposition und umfasst angemessene Emissionsbe-

grenzungen für spezifische Anlagen- oder Gerätety-

pen. So enthalten beispielsweise aus diesen Grün-

den die EMF-Richtlinien der ICNIRP keine Produkt-

standards oder Anleitungen für Berechnungsmetho-

den oder für Messverfahren.

Die Organisationen, die am besten zur Durchführung

solcher technischen Aufgaben qualifiziert sind, sind

die internationalen, regionalen und nationalen tech-

nischen Standardisierungsgremien. Diese schließen

die Internationale Elektrotechnische Kommission

(IEC), die Internationale Standardorganisation (ISO),

und das Europäische Komitee für Elektrotechnische

Standardisierung (CENELEC) ein. ICNIRP ist der Auf-

fassung, dass internationale Gremien für die techni-

sche Standardisierung in geeigneter Weise Produkt-

standards für spezielle Geräte- und Anlagentypen ent-

wickelt sollten, um die Übereinstimmung mit den Ba-

sisbegrenzungen zu ermitteln.
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